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33eruf3er3iel)un8.
?(flc3 31t einer iiberlegtcren SBerufSmaßf utib

311 einem leiftuugSfäßigeren SBerufSnacßmucßS beiträgt,
bient in gleiißem SJiaße bem ©ingefleben mie bem Fm
tcreffc ber Sßotfsmirtfcßaft.

SaßrauS jahrein fommt in $eitfd)riften unb $cit»
uugen gumSluSbrmï, mie ftßlimm Die ^Çotçicri nnterlaffeuer
SBerufSmaßl nnb ungenügenber SöerufSbilbung feien
unb mic fe()r bie lleberfrembung bietet iöerufe gu be»

Dauern fei. ®amit mirb aber an Den $uftänben nur
menig geänbert. 3Sie fantt beti liebeln gefteuert mer»
Den ©icßerlicß nur bttrdß planmäßigere §ilfe. ®abuid)
fatnutetn fid) (Srfaßrungen Unb ©infießt unb babureß
tuerben mir immer fähiger, ben (Sing elf a II mit Den

immer miebet anberS gearteten ©eßmierigfeiten 31t (Öfen
unb it)u bis über bie Sefjrjaßre ßinauS 31t einem guten
®nbe 3U füßren. ®ie Slufgabeu, bie fid) bei ber lieber»
füßtung Der Fugenb auS ber ©cßule inS ^Berufsleben
ergeben, fitib mannigfadjfter Slrt. 2lu bie Prüfung
ber Steigungen unb ber iBeritfSeignung fügt fieß bie

SBeleßrung über bie 23ebeutung einer regelredpett $e=

rufSbilbung für baS gange meitere gortfommen beS

Sllenfißen an. Slber aißeS beßerrfeßenb unb aße $läne
bebroßenb ift in ungäßtigen Füßen bie fjfinangf rage.
®arau8 ergeben fid) ißoftulate für geniigenbe S3 er ufS»
tcßrftipenbien unb geitgemäße ©ntlößnung.
@3 gilt fobantt, ben jungen SJJenfcßen paffenben DdS
untergubringen. ®ie ©tellenbermittlung ift eine

mid)tige ©adje. <8ar oft feßeitert ber gange )}>(an,

meint ber erfte Anlauf mißlingt. Sinn gilt eS, Den

jungen 9JEenfcßeu bitrd) alle bie FaßrlicßEeiten ber 33e=

xufsleßre unb ber ©ntmidlnngSjaßre ßiuburcßgulotfeu
unb nad) tmßenbeter Seßre ben jungen lUEaun unb bie

junge ®od)ter uod) ein ©tiicE 2öegeS meitergubegleiten,
bis Der junge üJEenfd) fid) auf feinem 3Uege fidjer unb
ßeimifd) füßlt, bem erlernten SBerufe treu bleibt 1111b

tum als „nüßlicßeS ©lieb ber menfeßließen ©efeflfdjaft"
feine SebenSbefriebigung finbet.

ber '-Berufsberatung, ber ©teflenuermittlung,
ber SeßrlingS» ttnb Seßrtortjterfiirforgc unb ber !8c»

ratung nadj uoßeubeter Seßrc liegt nod) eilt großes
©tiief ungenügenb unb gu menig planmäßig gepfleg=
ten ÜanbeS. ®ie Sirbett ift nötig unb geßört gut
bringenbfteu unferer 3eit; benn aße fogialen liebet
füßren auf baS (Singeßeben gurücf unb aße fogialen
Sletbcfferungen geßeu Pom (Singeßeben auS. .yner muß
ber fjfebel augefeßt merben. ®iefer ßeiflen unb bielfad)
feßr ttnbanfbaren Slufgabe nimmt fid) neben attbern

I Crganifationen bor allem ber ©d)meigerifdßc5Ber»
banb für ^Berufsberatung ititb SeßrlingS»
fürforge an unb unter ißtn eine maeßfenbe ifaßl
fantonaler, regionaler unb örtlicßer |>ülf3inftitutionen
für ^Berufsberatung, ©teßenbermittlung unb SeßrlingS»
unb Seßrtod)terfürforge, aße biefe im Vereine mit ben
ülmtSfteßen, bie mit ber ®utcßfüßrung ber SeßrlingS»
gefeße beauftragt finb, unb in SSerbinbung mit ben
iöerufSberbäuben. Siel mirb erßofft bon bem eibgc»
nöffifeßen ScßrlingSgcfeß, baS im (Sntmurf bor»
liegt; aber eS merben nod) maneße Faßte berftreießen,
bis man fieß Darüber geeinigt ßaben mirb. ©eine
befte äßitfung mirb einmal bariti befteßen, bie notmen»
bigen föfiftcl bereitgufteßen, Damit bie ?lrbeit in Den

eingelnen Kantonen an bie |>anb genommen merben
faun, mofitt ßeute bielerorts bie (Sinficßt nid)t meßr
feßlt, rooßl aber baS @elb. Slucß auf biefem Arbeits»
gebiete bebarf eS ber .Qufammenfaffung ber Strafte,
fontit eines DrganeS gur Söfung ber getneinfamen
Slufgaberj unb gut 33ebicuung ber eingelnen im Dieben*
amte bleibenben SlrbeitSfteflen. ^tt biefem .QmecEe er»
ftrebt ber genannte ©dpoeigerifeße IBerbanb für SBcrufS*

beratung unb SeßrlingSfürfDtge bie ©cßaffung einer

ßentralauSfuuftSftelle für afleS, maS mit ber
SBerufSmaßl gufaramenßäugt, mit ber ©teßenbermittlung
unb mit ber tßeoretifdjeu unb praftifeßen IBerufSbil»
bung überßaupt. Söon Sin fang an fofl aud) für bie

Frauenberufe eine geeignete Kraft gemonnen merben.
9Zun ßat ber ß. SBunbeSrat in bofiet SrfenntniS ber
Diotmenbigfeit ber ©adßc befdßloffeti, baß bom ®rtrag
beS Diesjährigen SBerfaufeS ber IBunbeSfcierpoft»
Ear ten ein Fünftel biefem gufließen foß. ©0
mirb nun in Den fomutenben 2öod)en jeber ©elegen»
ßeit finben, fein ©d)erfleiti bagu beizutragen. SBoßl
ift ©paren ßeute bie Sofung, Damit mir utiS baS 9Eot»

menbigfte an SEaßrung unb Kleibern bejäßaffen unb
unfer Dbbad) fitßent Eönnen; aber es gibt ®iuge, meldße

gleid)moßl aiuß getan merben ntüffen, uitßt troß ber
fd)(imtneu Reiten, fonbern gerabe megen berfelbeu.
®agu geßört fitßerlitß, baß mögtießft biete DJEenfdßeu gu
ber ißrem SBefen entfpretßcub beften SeiftungSfäßig»
feit Eommen. 33ßaS bie 9)tütter unb IBäter tun an
jebem Kitib, maS ©cßule unb Fürforge, bebeutet ein
£jau3 aufrid)ten. ®en 9)ienfd)en gu feinem S3erufe gu
füßreu, ßeißt ein reißteS ®atß aufs .S)auS feßeu, baS
baS 2öcrf fdßiißt, baS barunter gebaut morben ift unb
nod) meiter ausgebaut merben fofl.

®ic bier Karten rebeu bon ber Arbeit. Sine
jebc ift ein ©emälbtßen für fieß, geeignet bie SBatib gu
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Berufserziehung.
Alles was zu einer überlegtcren Berufsivahl und

zu einem leistungsfähigeren Berufsnachwuchs beiträgt,
dient in gleichem Maße dem Einzelleben wie dem Im
teressc der Volkswirtschaft.

Jahraus jahrein kommt in Zeitschriften und Zeit-
ungen zum Ausdruck, wie schlimm die Folgen unterlassener
Berufswahl und ungenügender Berufsbildung seien

und wie sehr die Uebersremdung vieler Berufe zu be-

dauern sei. Damit wird aber an den Zuständen nur
wenig geändert. Wie kaun den Uebeln gesteuert wer-
den Sicherlich nur durch planmäßigere Hilfe. Dadurch
sammeln sich Erfahrungen und Einsicht und dadurch
werden wir immer fähiger, den Einz elfall mit den

immer wieder anders gearteten Schwierigkeiten zu losen
und ihn bis über die Lehrjahre hinaus zu einem guten
Ende zu führen. Die Aufgaben, die sich bei der Ueber-

führung der Jugend aus der Schule ins Berufsleben
ergeben, sind mannigfachster Art. Au die Prüfung
der Neigungen und der Berufseignung fügt sich die

Belehrung über die Bedeutung einer regelrechten Be-
rufsbilduug für das ganze weitere Fortkommen des

Menschen an. Aber alles beherrschend und alle Pläne
bedrohend ist in unzähligen Fällen die Finanzfrage.
Daraus ergeben sich Postulate für genügende Berufs-
lehrstipendien und zeitgemäße Entlohnung.
Es gilt sodann, den jungen Menschen passenden Orts
unterzubringen. Die Stellenvermittlung ist eine

wichtige Sache. Gar oft scheitert der ganze Plan,
wenn der erste Anlauf mißlingt. Nun gilt es, den

jungen Menschen durch alle die Fährlichkeiteu der Be-
rufslehre und der Entwicklungsjahre hiudurchzulotsen
und nach vollendeter Lehre den jungen Mann und die

innge Tochter noch ein Stück Weges weiterzubegleiten,
bis der junge Mensch sich auf seinem Wege sicher und
heimisch fühlt, dem erlernten Berufe treu bleibt und
nun als „nützliches Glied der menschlichen Gesellschaft"
feine Lebensbefriedigung findet.

In der Berufsberatung, der Stellenvermittlung,
der Lehrlings- und Lehrtochtersiirsorge und der Be-
rntung nach vollendeter Lehre liegt noch ein großes
Stück ungenügend und zu wenig planmäßig gepfleg
ten Landes. Die Arbeit ist nötig und gehört zur
dringendsten unserer Zeit-, denn alle sozialen Uebel

führen auf das Einzellebeu zurück und alle sozialen
Verbesserungen gehen vom Einzelleben aus. Hier muß
der Hebel angesetzt iverden. Dieser heiklen und vielfach
sehr undankbaren Ausgabe nimmt sich neben andern

Organisationen vor allem der Schweizerische Ver-
band für Berufsberatung und Lehrlings-
fürs orge an und unter ihm eine wachsende Zahl
kantonaler, regionaler und örtlicher Hülfsinstitutionen
für Berufsberatung. Stellenvermittlung und Lehrlings-
und Lehrtvchterfürsvrge, alle diese im Vereine mit den
Amtsstellen, die mit der Durchführung der Lehrlings-
gesetze beauftragt sind, und in Verbindung mit den
Bcrufsverbäuden. Viel wird erhofft von dem eidgc-
nössischen Lehrlingsgesetz, das im Entwurf vor-
liegt; aber es werden noch manche Jahre verstreichen,
bis man sich darüber geeinigt haben wird. Seine
beste Wirkung wird einmal darin bestehen, die notwen-
digen Miktel bereitzustellen, damit die Arbeit in den
einzelnen Kantonen an die Hand genommen werden
kaun, wofür heute vielerorts die Einsicht nicht mehr
fehlt, wohl aber das Geld. Auch auf diesem Arbeits-
gebiete bedarf es der Zusammenfassung der Kräfte,
somit eines Organes zur Lösung der gemeinsamen
Aufgabep und zur Bedienung der einzelneu im Neben-
amte bleibenden Arbeitsstellen. Zu diesem Zwecke er-
strebt der genannte Schweizerische Verband für Berufs-
beratuug und Lehrlingsfürsorge die Schaffung einer
Zentralauskuustsstelle für alles, was mit der

Berufswahl zusammenhängt, mit der Stellenvermittlung
und mit der theoretischen und praktischen Berufsbil-
dung überhaupt. Von Anfang an soll auch für die

Frauenberufe eine geeignete Kraft gewonnen werden.
Nun hat der h. Bundesrat in voller Erkenntnis der
Notwendigkeit der Sache beschlossen, daß vom Ertrag
des diesjährigen Verkaufes der Bundesfeier Po st-
karten ein Fünftel diesem Zwecke zufließen soll. So
wird nun in den kommenden Wochen jeder Gelegen-
heit finden, sein Scherflein dazu beizutragen. Wohl
ist Sparen heute die Losung, damit wir uns das Not-
wendigste an Nahrung und Kleidern beschaffen nnd
unser Obdach sichern können; aber es gibt Dinge, welche
gleichwohl auch getan werden müssen, nicht trotz der
schlimmen Zeiten, sondern gerade wegen derselben.
Dazu gehört sicherlich, daß möglichst viele Menschen zu
der ihrem Wesen entsprechend besten Leistungsfähig-
keit kommen. Was die Mütter und Väter tun an
jedem Kind, was Schule und Fürsorge, bedeutet ein
Haus aufrichten. Den Menschen zu seinem Berufe zu
führen, heißt ein rechtes Dach aufs Haus setzen, daS
das Werk schützt, das darunter gebaut worden ist und
noch weiter ausgebaut werden soll.

Die vier Karten reden von der Arbeit. Eine
jede ist ein Gemäldchen für sich, geeignet die Wand zu
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fd)mücfen, baS fittnenbe Auge fernhalten unb bet
©eete gute ©ebanfen 511 geben, bot allem bie £>off=

nung, bafi bie Arbeit in 3ufutift roiebet mehr werben
möchte, als toaS fie bttrd) bie SJiadjt bet Berhältniffe
unb au§ eigener ©djulb bet ÜÖienfdjen bietfad) gemot'
bett ift, nämlich eine bluffe @rroerbägelegenl)eit.
SSaS ber Blenfd) ftrebenb unb ittenb fud)t, ift bie

©ntfaltung feiner ©aben unb Gräfte, baljer
bie Bebeututig bet Berufswahl bie jeben Sittensen an
feinen Ott unb auf feinen 2Beg führen füllte, bamit
ju feiner SebenSbcfciebigung'unb gu feinem SebeitSglücf.

Schweiz. Beröünö für Berufsberatung
unb SehrtingSfürforge Bafel.

6d)i»eisetM( Unfaltaerficberungsanftatt.
Ser BerwaltungSrat ber ©cE)toeizerifchen Unfatloer*

ficherungSanftalt genehmigte an feinet Sagung 00m 14.
unb 15. ()uli 1920 ben ©efchüftSbericljt unb bie (jahreS*
rechnung ber Anftalt für baS (jähr 1919. Bericht unb
Rechnung werben nach ihrer ©enehmigung burrf) ben
BuitbeSrat, oeröffenttid)t werben, hieben einlä^Iidjen
Angaben über ben Betrieb ber Berfid)erung enthält ber
Bericht intereffante Auffd)lüffe über bie Urfachen gewiffer
befonberS häufiger unb fernerer Unfälle unb über bie ju
bereu Beratung notwendigen ©chuhmafjnahmen. Ott
ber 3af)reSred)nung iittereffieren inSbefottbere fol=
genbe 3af)len. ®te fßrämieneinnahme beträgt für bie

obligatorifdje Berfidtjerung ber Betriebsunfälle 39,800,301
ftranfett unb für bie obligatorifdhe Betficherung ber 3lid)ü
betriebSimfälte(einfchlie|lichBeitragbeSBimbeS)8,673,947
ffratif'en. 2US BerficherungSleiftungen finb ausgerichtet
werben :

Kranfengelb: 12,444,725 granfen (Betriebsunfälle:
10,058,609, iHichtbetriebSunfäHe 2,386,116); Sranfem
pflege ; 6,923,211 (B.41: 5,618,652, 31.41: 1,304,558);
QnoalibitätSrentem unb Itapitalentfchäbigungen an
oalibe : 605,265 (B.41. : 525,529,31.41. : 79,736) ; hinter*
laffenenrentem unb Kapitalentfdjübigungen an hinter»
laffene: 625,653 (B.41.: 460,940, 31.41.: 164,713); bie

WetitenbecfungSfapitalieti belaufen fich auf 32,800,000 ffr.
(B.41.: 26,700,000, 31.41.: 6,100,000).

$n (entern 3afde" finb bie SecîungSlapitalien aller
Benten inbegriffen, bie bereits jugefprochen warben finb,
ober noch werben jugefprodjen werben für feit ber Be=

triebSeröffnung ber Anftalt bis ©nbe 1919 eingetretene
Unfälle. Set SlettobetriebSüberfdjufj beträgt 4,773,373 ffr.

Sie BerwaltungSfoften belaufen fich auf runb 10 %
ber B^ämieneinnahinert.

Ser BerwaltungSrat befdfjlog fotgenbe 3uwettbungen
auS bem BetriebSüberfd)uffe: a) an ben ^»ilfSfonbS ber

Besicherten 100,000 ffranf'en; b) an bie ffütfotgefaffe
für baS BeSunal ber Anftalt 500,000 ffr. ; c) an ben

ffonbS für Abtreibungen auf ben 2Bertfd)riften 500,000
ffranfen; <1) an ben ffonbS für Abtreibungen auf ben

(finmobilien 100,000 ffr. Ser BeferoefonbS würbe mit
6 °/o ber Btätnieneinnahmen ber beiben Abteilungen ber
obligatorifchen Betficherung, b. h- inSgefamt 2,908,455
ffranîen, geäufnet.

Ser ©efchäftSbericht hebt heroor, bafj bie Ber=
fidherung ber Betriebsunfälle, mehr noch als im erften
Betriebsjahre, in einem relatio oiel ftürf'em 33lafje jur
Bilbung beS ffahreSüberfchuffeS beigetragen hat, als bie

Betficherung ber 91ichtbetriebSunfätie. Siefer Umftanb,
itt Berbinbung mit ber Satfache, bafj bie 3lichtbetriebS*
Unfälle im laufenben (fahre (1920) fid) noch relatio ftarf
oermehrt haben, lüfjt für bie nächfte ßeit eine gewiffe
©rhöhung ber Prämien für bie 31ichtbetrifbSunfälle als
unumgänglich erfdf)einen. Umgefehrt ermöglicht ber gün=

füge Abfchlufj bei ber Betficherung ber BetriebSun*
fälle, für oerfdhiebene (fnbuftriejweige eine befdjeibene
©rmäfjigung ber B^ämienfähe mit SBirl'ung auf
baS (fahr 1921 eintreten $u laffen. SaS ber Anftalt
heute jur Betfügung fteljenbe ftatiftifche 331aterial wirb
geftatten, biefa ©rntüfjigtmg auf bem Biege ber 31eoifion
beS BramientarifeS zu bewerlfteüigen. Sie Sireftion ber
Anftalt hofft, bem BerwaltungSrat noch im Derbfte beS

laufenben (jahreS bezügliche Anträge einreichen zu fönnen.
Ser BerwaltungSrat befd)Iof5 beS weitern, bent BunbeS*

rate zuhanbett ber BunbeSoerfaittittluttg ju • beantragen,
bie £>öd)ftbetrüge beS für bie Beregnung ber Berfid)e»
rungSleiftungett unb ber Bünden anrechenbaren SageS*
unb (fahreSoerbienfteS (14 gr., bejw. 4000 ffr.) um 50
Brojent ju erhöhen unb biefe ©rhöhung tunlichft balb
itt Äraft treten ju laffen, alfo hiefür nicht ben (feitpunft
ber umfaffenbenfReoifiou beS ©efe^eS abzuwarten. @d)liefü
lid) ermächtigte er bie Sireftion, unter getoiffett be=

fonbern Bebittgungett (fafatzrenten an Berfidjerte zu ge<

toähren, beren gefehlidje Benten zufolge beS UmftanbeS
ungenttgenb finb, bafj fich uach Art. 78, Abfat) 1, beS

UnfatloerficheruitgSgefeheS bie Benten nach ï>ettr Berbiettfte
richten, welchen ber Berfkherte innerhalb eines (faf)teS
oor bem tinfall erlangt hat. Siefer (fahreSoerbienft ift
oft wegen ber in ber legten eingetretenen bebenteit'
ben Sohnfteigerungett oiel niebriger als ber Sohn, welchen
ber Berficfjerte im 3citputtfte beS Unfalles oerbient hat
ober furze 3d* nach biefettt ßeüputifte oerbient hätte,
wenn ihm ber Unfall nicht zugeftofjett märe. Sie 3«'
fatjrenten fallen für ben baherigen Slachteil ©rfatj leiften.

UerbaMdsweseii.
Sîantonafer ©ewerbeoerbaub Bnfcllanb. Sie Sele^

giertenoerfammltmg beS fantonalen ©etoerbeoerbanbeS
wählte zum ©ewerbefefretär ^terrn S. 331 eper,
Sr. p()il., 3lationalöfonom, itt SDßalbenbitvg.

9ftarftfcericfote-
Bout bcutfdjeu ©ifenu)irtfd)aftS6unb. Ser bent-

nächfügett Bolloerfatutttlung liegt ber Antrag auf B^eiS*
ertnäfjigung oor, unb zmar für ©tabeifen auf 2820 331t.

pro Sonne gegen bisher 3200 33lf. ttttb für 3Balzbral)t
auf 3200 331t'. gegen bisher 3585 33t f. Siefe Bfe
follen für bie nächften oier 33tonate gelten, alfo bis 410=

oetttber, bie 2luSfuhrpreife füllen ebenfalls ermüfjigt wet=
bett, betttt fie flehen z- B. für ©tabeifen nach £>ollanb
Zurzeit auf 300 ©tilbett pro Sonne, wogegen itt 3ufutift
nur runb 275 ©ttlben bezahlt loerbeu.

Omcbiedeaes.
f ©ipfermeifter .jonttS BadjmrtnU'Stuhcl in Sog

ftarb am 28. (Juli im 2llter oott 51 fahren.

f 3Jlalermeifter ©eorg îRûttimann î6elfd)tnfler in
Stein it. 9ÎÏJ. ftarb ant 28. 3uü int Alter oott 57 (jähren.

f Schreinermciftcr ©mit DbertjftnStt=fiIemenj in
Sägermilett (Shurgatt) ftarb am 29. (juli int 2llter oott
32 (jähren.

Sedjnifuni beS Cantons 3üricf) in Blinterttjur.
SaS Sßinterhalbja()r beginnt am 4. Dftober 1920.
Anntelbefrift 1. bis 31. Auguft. (jiit Blintcr wirb
nur an ber Baufd)ule eine 1. klaffe geführt. B=
gramme mit 2(ttmelbeforimtlar werben gegen ©ittzahlung
oon 55 31p. auf Boftdjeeffonto VIII h 365 oott ber
îîanzlei beS SedhnifumS zugefanbt. Briefntarfen werben
nicht itt 3«hlung genommen.
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schmücken, das sinnende Auge festzuhalten und der
Seele gute Gedanken zu geben, vor allem die Hoff--
nung, daß die Arbeit in Zukunft wieder mehr werden
möchte, als was sie durch die Macht der Verhältnisse
und aus eigener Schuld der Menschen vielfach gewor-
den ist, nämlich eine bloße Erwerbsgelegenheit.
Was der Mensch strebend und irrend sucht, ist die

Entfaltung seiner Gaben und Kräfte, daher
die Bedeutung der Berufswahl die jeden Menschen an
seinen Ort und auf seinen Weg führen sollte, damit
zu seiner Lebensbcfciedigung und zu seinem Lebensglück.

Schweiz. Verband für Berufsberatung
und Lehrlingsfürsorge Basel.

Schweizerische IlnsMersicherWMsialt.
Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Unfallver-

sicherungsanstalt genehmigte an feiner Tagung vom 14.
und 15. Juli 1920 den Geschäftsbericht und die Jahres-
rechnung der Anstalt für das Jahr 1919. Bericht und
Rechnung werden nach ihrer Genehmigung durch den
Bundesrat, veröffentlicht werden. Neben einläßlichen
Angaben über den Betrieb der Versicherung enthält der
Bericht interessante Aufschlüsse über die Ursachen gewisser
besonders häufiger und schwerer Unfälle und über die zu
deren Verhütung notwendigen Schutzmaßnahmen. In
der Jahresrechnung interessieren insbesondere fol-
gende Zahlen. Die Prämieneinnahme beträgt für die

obligatorische Versicherung der Betriebsunfälle 39,890,301
Franken und für die obligatorische Versicherung der Nicht-
betriebsunfälle(einschließlich Beitrag desBundes)8,673,947
Franken. Als Versicherungsleistungen sind ausgerichtet
worden:

Krankengeld: 12,444,725 Franken (Betriebsunfälle:
10,058,609, Nichtbetriebsunfälle 2,386,116); Kranken-

pflege; 6,923,211 (B.-U. : 5,618,652, N.-U.: 1,304,558);
Jnvaliditätsrenten- und Kapitalentschädigungen an In-
valide: 605,265 (B.-U. : 525,529, N.-U. : 79,736) ; Hinter-
lassenenrenten- und Kapitalentschädigungen an Hinter-
lassene: 625,653 (B.-U.: 460,940, N.-U.: 164.713); die

Rentendeckungskapitalien belaufen sich auf 32,800,000 Fr.
(B.-U.: 26,700.000, N.-U.: 6,100,000).

In letztern Zahlen sind die Deckungskapitalien aller
Renten inbegriffen, die bereits zugesprochen worden sind,
oder noch werden zugesprochen werden für seit der Be-
triebseröffnung der Anstalt bis Ende 1919 eingetretene
Unfälle. Der Nettobetriebsüberschuß beträgt 4,773,373 Fr.

Die Verwaltungskosten belaufen sich auf rund 10
der Prämieneinnahmen.

Der Verwaltungsrat beschloß folgende Zuwendungen
aus dem Betriebsüberschusse: n) an den Hilfsfonds der

Versicherten 100.000 Franken; v) an die Fürsorgekasse

für das Personal der Anstalt 500,000 Fr.; e) an den

Fonds für Abschreibungen auf den Wertschriften 500,000
Franken; <t) an den Fonds für Abschreibungen auf den

Immobilien 100,000 Fr. Der Reservefonds wurde mit
6 "/o der Prämieneinnahmen der beiden Abteilungen der
obligatorischen Versicherung, d. h. insgesamt 2,908,455
Franken, geäufnet.

Der Geschäftsbericht hebt hervor, daß die Ver-
sicherung der Betriebsunfälle, mehr noch als im ersten
Betriebsjahre, in einem relativ viel stärkern Maße zur
Bildung des Jahresüberschusses beigetragen hat, als die

Versicherung der Nichtbetriebsunfälle. Dieser Umstand,
in Verbindung mit der Talsache, daß die Nichtbetriebs-
Unfälle im laufenden Jahre (1920) sich noch relativ stark

vermehrt haben, läßt für die nächste Zeit eine gewisse

Erhöhung der Prämien für die Nichtbetriebsunfälle als
unumgänglich erscheinen. Umgekehrt ermöglicht der gün-

stige Abschluß bei der Versicherung der Be trieb s un-
fälle, für verschiedene Industriezweige eine bescheidene

Ermäßigung der Prämiensätze mit Wirkung auf
das Jahr 1921 eintreten zu lassen. Das der Anstalt
heute zur Verfügung stehende statistische Material wird
gestatten, diese. Ermäßigung auf dem Wege der Revision
des Prämientarifes zu bewerkstelligen. Die Direktion der
Anstalt hofft, dem Verwaltungsrat noch im Herbste des

laufenden Jahres bezügliche Anträge einreichen zu können.
Der Verwaltungsrat beschloß des weitern, dem Bundes-

rate zuhanden der Bundesversammlung zu beantragen,
die Höchstbeträge des für die Berechnung der Versiche-
rungsleistungen und der Prämien anrechenbaren Tages-
und Jahresverdienstes (14 Fr., bezw. 4000 Fr.) um 50
Prozent zu erhöhen und diese Erhöhung tunlichst bald
in Kraft treten zu lassen, also hiefür nicht den Zeitpunkt
der umfassenden Revision des Gesetzes abzuwarten. Schließ-
lich ermächtigte er die Direktion, unter gewissen be-

sondern Bedingungen Zusatzrenten an Versicherte zu ge-
währen, deren gesetzliche Renten zufolge des Umstandes
ungenügend sind, daß sich nach Art. 78, Absatz 1, des
Unfallversicherungsgesetzes die Renten nach dem Verdienste
richten, welchen der Versicherte innerhalb eines Jahres
vor dem Unfall erlangt hat. Dieser Jahresverdienst ist
oft wegen der in der letzten Zeit eingetretenen bedeuten-
den Lohnsteigerungen viel niedriger als der Lohn, welchen
der Versicherte im Zeitpunkte des Unfalles verdient hat
oder kurze Zeit nach diesem Zeitpunkte verdient hätte,
wenn ihm der Unfall nicht zugestoßen wäre. Die Zu-
satzrenten sollen für den daherigen Nachteil Ersatz leisten.

Kantonaler Gemerveverband Baselland. Die Dele-
giertenversammlung des kantonalen Gewerbeverbandes
wählte zum Gewerbesekretar Herrn L. Meyer,
Dr. phil., Nationalökonom, in Waldenburg.

Marktberichte.
Vom deutschen Eisenwirtschaftsbund. Der dem-

nächstigen Vollversammlung liegt der Antrag auf Preis-
ermäßigung vor, und zwar für Stabeisen auf 2820 Mk.
pro Tonne gegen bisher 3200 Mk. und für Walzdraht
auf 3200 Mk. gegen bisher 3585 Mk. Diese Preise
sollen für die nächsten vier Monate gelten, also bis No-
vember, die Ausfuhrpreise sollen ebenfalls ermäßigt wer-
den, denn sie stehen z. B. für Stabeise» nach Holland
zurzeit auf 300 Gulden pro Tonne, wogegen in Zukunft
nur rund 275 Gulden bezahlt werde».

vmcblîà».
-j- Gipsermeister Hans Vachmanu-Stahcl in Töß

starb am 28. Juli im Alter von 51 Jahren.
-j- Malermeister Georg Rüttimann-Welschinger in

Stein a. Nh. starb am 28. Juli im Alter von 57 Jahren.
-j- Schreinermeister Emil Oberhänsli-Klemenz in

Tägerivilen (Thurgan) starb am 29. Juli im Alter von
32 Jahren.

Technikum des Kantons Zürich in Winterthnr.
Das Winterhalbjahr beginnt am 4. Oktober 1920.
Anmeldefrist 1. bis 31. August. Im Winter wird
nur an der Bauschule eine 1. Klasse geführt. Pro-
gramme mit Anmeldeformular werden gegen Einzahlung
von 55 Rp. auf Postcheckkonto Vll!t> 365 von der
Kanzlei des Technikums zugesandt. Briefmarken werden
nicht in Zahlung genommen.
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